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Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand: 11.06.2025*

Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

Gebesee Siedlung 
Am Jordan zwischen B 176 
und Gebesee Siedlung

10.06.25-02.09.25 Vollsperrung Brückenneubau
über B 176, B 4, Erfurter 
Straße, Siedlungsweg und 
in der Gegenrichtung

Gemeinde Buttstädt 
Lohstraße, Roßplatz, 
Samuel-Schröter-Straße

04.07.25-06.07.25 Vollsperrung 41. Thüringer Pferdemarkt

Lohstraße – Schillerstraße –  
Bahnhofstraße – Rastenberger  
Straße – Samuel-Schröter- 
Straße und i. d. Gegenrichtung

L 1058 von B 85 Hauenthal bis 
B 176 Abzw. Frohndorf, B 85 
Hauenthal bis Olbersleben, 
L 2164 Olbersleben bis Windpark

02.06.25-18.07.25 halbseitige Sperrung 
mit Ampelregelung

Streckenausbau für 
Schwertransporte

L 1058 von B 85 Hauenthal bis 
B 176 Abzw. Frohndorf, B 85 
Hauenthal bis Olbersleben, 
L 2164 Olbersleben bis Windpark

03.06.25-11.07.25
Vollsperrung 
(kurzzeitig in den 
Nachtstunden)

Schwertransport

K 2 Ortsdurchfahrt
Guthmannshausen 02.06.25-31.12.25 Vollsperrung Kanal- und Tiefbauarbeiten

über B 85 Hauental, L 1058 
Buttstädt, L 1057 Hardis- 
leben, K 2 Mannstedt und 
in der Gegenrichtung

Vorankündigung: Vollsperrung K 2 zwischen B 85 und OA Guthmannshausen 
vom 07.07.2025 bis 10.08.2025 wegen Fahrbahnsanierung

*Änderungen auf Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.
Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!
Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Baumschnitt- oder Fällarbeiten zu rechnen.
Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch die Grasmahd zu rechnen.
Im gesamten Kreisgebiet ist mit Verkehrseinschränkungen durch Straßensanierungsarbeiten (Oberflächenbehandlung) auf Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen zu rechnen.
Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.lra-soemmerda.de oder www.baustelleninfo.thueringen.de informieren.

Amtlicher Teil

Öffentliche Stellenausschreibung 	
des Landratsamts 

Im Ordnungsamt – SG Brand- und Katastrophenschutz, 
Rettungsdienst – des Landratsamts Sömmerda ist schnellst-
möglich ein Dienstposten als

Sachbearbeiter/in (m/w/d) Rettungsdienst
(Verantwortlicher Mitarbeiter)

unbefristet zu besetzen.

Wesentliche Aufgaben:
•	 Planung, Organisation und Überwachung des Rettungsdienstes 

im Rettungsdienstbereich Sömmerda
•	 Planung und Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplans, 

Erstellung und Umsetzung der Satzung
•	 Planung, Erstellung sowie Fortführung eines ÜMANV-Kon-

zeptes und Durchführung und Auswertung von jährlichen 
ÜMANV-Übungen

•	 Durchführung der Kassenverhandlungen zu den Benutzungs- 
entgelten des Rettungsdienstes

•	 Entscheidung über Zulassungsverfahren nach ThürRettG
•	 Organisation, Ermittlung und Koordination im Bereich Zivile 

Alarmplanung
•	 Erstellung von Einsatzplänen/Konzepten zur Zivilen Verteidi-

gung, Schulung des Personals und der Bevölkerung

Erwartungen:
Erforderlich ist:
•	 Laufbahnbefähigung für den gehobenen feuerwehrtech-

nischen Dienst
•	 alternativ ein mit einem Bachelor oder diesem entsprechenden 

Diplomgrad abgeschlossenes Hochschulstudium in den Be-
reichen Katastrophen-, Krisen-, Notfall-, Risiko-, Sicherheitsma-
nagement, Rettungsingenieurwesen, Management in der Ge-
fahrenabwehr oder eine vergleichbare Fachrichtung mit Bezug 
zur Katastrophenvorsorge/Rettungswesen

Wünschenswert sind:
•	 Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften
•	 Durchsetzungsvermögen, Konfliktfähigkeit sowie ein hohes 

Verantwortungsbewusstsein
•	 Verhandlungsgeschick und Belastbarkeit, Organisationsge-

schick
•	 sachliches, selbstsicheres Auftreten gegenüber Dritten mit 

gutem sprachlichem Ausdrucksvermögen
•	 Bereitschaft zur Fortbildung
•	 Besitz des Führerscheins für PKW und Bereitschaft, für Dienst-

fahrten das Privatfahrzeug zu nutzen
•	 sichere Kenntnisse im Umgang mit IT-Verfahren und MS- 

Office-Anwendungen 
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Wesentliche Aufgaben:
•	 Projektkoordination und -umsetzung: 

	– Aufbau von Praktikumsmöglichkeiten im Rahmen eines Gap 
Years für Absolventen 

	– Ansprechpartner für Vergabe von Praktikums- und Ausbil-
dungsplätzen

	– Gewinnung von Unternehmen als Praxispartner für Gap Year
	– Stärkung von KMUs z.B. durch Aufbau einer Verbundausbil-

dung 
	– projektbezogene Abrechnung und Zuarbeit zur Verwen-

dungsnachweisprüfung des Fördermittelgebers 

•	 Netzwerkarbeit:
	– Koordinierung von fachdienstübergreifenden Beratungen, 

Gesprächsvermittlungen mit Dritten (z.B. IHK, Handwerks-
kammer, Agentur für Arbeit, Jobcenter etc.)

	– Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für 
Unternehmen und Kooperationspartner

•	 Pflege wirtschaftsrelevanter Daten:
	– Datensammlung von Wirtschaftskontakten
	– Pflege der Daten in Wirtschaftsdatenbank

•	 Öffentlichkeitsarbeit:
	– Erstellung von Informationsmaterialien für Jugendliche und 

Unternehmen zum Gap Year
	– Aufbau einer Website zum Bewerbermanagement für das 

Gap Year
	– Zuarbeit für Presseartikel

Erwartungen:
•	 erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor) 

im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder in einem ver-
gleichbaren, wirtschaftsorientierten Studiengang (z.B. Public  
Management) 

•	 Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Kommunika-
tionsfähigkeit

•	 hohes Maß an Eigenständigkeit, Durchsetzungsvermögen und 
korrektes Auftreten 

•	 Bereitschaft zur kooperativen Zusammenarbeit in einem enga-
gierten Mitarbeiterteam

•	 Bereitschaft zur Fortbildung
•	 gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit Microsoft-Office- 

Anwendungen
•	 Besitz des Führerscheins für PKW und Bereitschaft zur Nutzung 

des Privatfahrzeugs für Dienstfahrten

Wir bieten:
•	 einen abwechslungsreichen, befristeten Arbeitsplatz in Vollzeit 

im öffentlichen Dienst
•	 eine Vergütung in der Entgeltgruppe E 9b TVöD mit regelmä-

ßigen Tariferhöhungen
•	 attraktive Sonderzahlungen
•	 betriebliche Altersvorsorge über die ZVK Thüringen
•	 flexible Arbeitszeitgestaltung im Gleitzeitmodell und 30 Tage 

Erholungsurlaub im Kalenderjahr
•	 Möglichkeit auf bis zu zwei Tage mobiles Arbeiten in der Wo-

che, nach Beendigung der Probezeit 
•	 betriebliches Gesundheitsmanagement (z.B. Freistellung für ei-

nen Team-Tag im Jahr, Vergünstigung in einem ortsansässigen 
Fitnessstudio, jährlicher Gesundheitstag)

•	 anteilige Freistellung am Geburtstag
•	 bis zu 5 Tage Bildungsfreistellung im Kalenderjahr

Der Dienstposten entspricht der Wertigkeit der Besoldungsgruppe 
A 10 ThürBesG. Perspektivisch ist es geplant, den Dienstposten bis 
zur Besoldungsgruppe A 11 ThürBesG anzuheben. Bei dem o. g.  
Dienstposten handelt es sich um einen Dienstposten, auf dem bei 
Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen ohne weitere Aus-
wahlentscheidung eine Berufung in das Beamtenverhältnis mög-
lich ist. Wenn zum Zeitpunkt der Einstellung die persönlichen Vo-
raussetzungen für eine Verbeamtung noch nicht vorliegen, erfolgt 
eine Eingruppierung nach der Entgeltgruppe 9c TVöD-VKA. Die 
wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden im Beamtenverhält-
nis bzw. 39 Stunden im tarifrechtlichen Arbeitsverhältnis. 

Das Landratsamt Sömmerda leistet seinen Beitrag zur beruflichen 
Gleichstellung der Geschlechter nach dem Thüringer Gleichstel-
lungsgesetz. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden daher bei Vorliegen einer Unterrepräsentanz Be-
werbende des entsprechenden Geschlechts bevorzugt.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich-
gestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Ein entspre-
chender Nachweis ist den Bewerbungsunterlagen beizulegen.

Interessierte an der o. g. Tätigkeit bewerben sich bitte bis zum 
09.07.2025 online über das Bewerberportal: 

https://www.lra-soemmerda.ris-portal.de/
web/stellenportal/home

Alternativ zur Online-Bewerbung können die Bewerbungsunter-
lagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Arbeitszeugnisse, 
dienstrechtliche Beurteilungen in Kopie etc.) in Papierform an fol-
gende Anschrift gesandt werden:

Landratsamt Sömmerda
Personalamt

Bahnhofstraße 9
99610 Sömmerda

Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, werden nicht 
berücksichtigt.

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt 
wurde. Anderenfalls werden die Unterlagen zwei Monate nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im In-
ternet unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.lra-soemmerda.de/ 
Datenschutzinformationen/Bewerbungsverfahren.pdf

Auf Wunsch senden wir diese Informationen gerne auch posta-
lisch zu.

Karl
Landrat

Öffentliche Stellenausschreibung 	
des Landratsamts

Im Amt für Öffentlichkeitsarbeit des Landratsamts 
Sömmerda ist schnellstmöglich eine Stelle als 

Koordinator/in (m/w/d)
Ausbildung Wirtschaft

befristet bis zum 30.04.2028 zu besetzen.
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•	 Vertretung und Bewerbung des Tourismusstandortes auf allen 
Kanälen und über alle Medien, z.B. Verbandsmitgliedschaften, 
Messe- und Ausstellungspräsenz

•	 Pflege von Tourismusportalen (z.B. ThüCAT – Thüringer Content 
Architektur)

Die Übertragung von weiteren Tätigkeiten bleibt vorbehalten.

Wir erwarten:
•	 Berufserfahrung im Bereich Tourismus/Tourismusmarketing/

Tourismusmanagement/Tourismusförderung; Berufserfahrung 
auf dem Gebiet der touristischen Vermarktung, Markenfüh-
rung und Weiterentwicklung einer Destination

•	 Erfahrungen im Innenmarketing, Außenmarketing/Neue Medien 
sowie Management von Qualitäts- und Servicestandards

•	 sehr gute Kenntnisse in gesamtwirtschaftlichen Zusammen-
hängen einer Destination

•	 ein hohes Maß an Selbständigkeit, Eigeninitiative, fachlichem 
Know-how, Kreativität und Innovationsfähigkeit

•	 Koordinations- und Teamfähigkeit, ein hohes Maß an Leistungs-
bereitschaft und Belastbarkeit sowie hohe Sozialkompetenz

•	 sicheres Auftreten in Wort und Schrift sowie die Befähigung zur 
Moderation unterschiedlicher Interessengruppen

•	 die Bereitschaft, auch abends, am Wochenende und bei mehr-
tägigen Veranstaltungen (z.B. Messen) tätig zu sein

•	 die Bereitschaft, Dienstreisen mit dem privaten Pkw durchzu-
führen (Kilometergelderstattung erfolgt)

Wir bieten eine Stelle in nicht teilbarer Vollzeit sowie eine der Be-
deutung der Stelle angemessene Vergütung an.

Interessenten an der o. g. Tätigkeit richten ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, 
Arbeitszeugnisse in Kopie etc.) bitte bis zum 02.07.2025 an:

Tourismusverband „Thüringer Becken“ e.V.
Herrn Steffen Hädrich

Auenstraße 1
99610 Sömmerda

oder per E-Mail an: tourismus@lra-soemmerda.de

Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten sind 
ausdrücklich erwünscht. Ein entsprechender Nachweis ist den Be-
werbungsunterlagen beizulegen.

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt 
wurde. Anderenfalls werden die Unterlagen zwei Monate nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im In-
ternet unter folgendem Link abgerufen werden: 

https://www.lra-soemmerda.de

Steffen Hädrich
Vorsitzender Tourismusverband „Thüringer Becken“ e.V.

Die Unterhaltsvorschussstelle gibt bekannt

Öffentliche Zustellung

Name: Karayaka

Vorname: Engin

zuletzt bekannte Anschrift: Büdericher Straße 18,
59457 Werl

Das Landratsamt Sömmerda leistet seinen Beitrag zur beruflichen 
Gleichstellung der Geschlechter nach dem Thüringer Gleichstel-
lungsgesetz. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden daher bei Vorliegen einer Unterrepräsentanz Be-
werbende des entsprechenden Geschlechts bevorzugt.

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen und ihnen gleich-
gestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Ein entspre-
chender Nachweis ist den Bewerbungsunterlagen beizulegen.

Interessierte an der o. g. Tätigkeit bewerben sich bitte bis zum 
09.07.2025 online über das Bewerberportal: 

https://www.lra-soemmerda.ris-portal.de/
web/stellenportal/home

Alternativ zur Online-Bewerbung können die Bewerbungsunterla-
gen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugniskopien, Arbeitszeugnisse in 
Kopie etc.) in Papierform an folgende Anschrift gesandt werden:

Landratsamt Sömmerda
Personalamt

Bahnhofstraße 9
99610 Sömmerda

Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail eingehen, werden nicht 
berücksichtigt.

Bewerbungskosten werden nicht erstattet. Eingereichte Bewer-
bungsunterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn der 
Bewerbung ein ausreichend frankierter Freiumschlag beigefügt 
wurde. Anderenfalls werden die Unterlagen zwei Monate nach 
Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet.

Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Maßgabe des 
Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) können im In-
ternet unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.lra-soemmerda.de/ 
Datenschutzinformationen/Bewerbungsverfahren.pdf

Auf Wunsch senden wir diese Informationen gerne auch posta-
lisch zu.

Karl
Landrat

Stellenausschreibung des Tourismus-		
verbands „Thüringer Becken“ e.V.

Der Tourismusverband „Thüringer Becken“ e.V. stellt ab 01.07.2025 
bzw. nach Ende des Bewerbungsprozesses

eine/n Geschäftsstellenleiter/in (m/w/d) 

ein.

Ihre Aufgaben:
•	 Führung und eigenverantwortliche Leitung der Geschäftsstelle
•	 Weiterentwicklung von strategischen und operativen Zielen für 

den Tourismus, insbesondere Initialisierung von Projekten und 
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

•	 Weiterentwicklung von Strategien im Innen- und Außenmarke-
ting in Kooperation mit allen Beteiligten

•	 Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Messen 
und Sitzungen der Vereinsgremien

•	 Schnittstelle und enge Kooperation mit Handel, Wirtschaft, 
Tourismus, Verwaltungsstellen, politischen Akteuren, Vereinen, 
Organisationen, Medien und der Thüringer Tourismus GmbH
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Schreiben/ Mitteilung vom: 14.01.2025

Betreff: Mitteilung über die Neufestset-
zung einer Unterhaltsleistung 

Aktenzeichen: 452.162:01842

Für die vorbezeichnete Person ist eine Mitteilung unter dem o.a. 
Aktenzeichen erlassen worden, die nicht zugestellt werden konn-
te. Ermittlungen über den aktuellen Aufenthaltsort brachten keine 
neuen Erkenntnisse.

Das oben angegebene Schriftstück wird hiermit gemäß § 15 Thü-
ringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThürVw 
ZVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 2009 
(GVBl. S. 24) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 
2009 (GVBl. S. 592) öffentlich zugestellt.

Die Mitteilung gilt gemäß § 15 Abs. 3 Satz 2 ThürVwZVG als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichti-
gung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind.

Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter abgeholt 
oder eingesehen werden bei:

Landratsamt Sömmerda
Jugendamt – Unterhaltsvorschussstelle

Wielandstraße 4
99610 Sömmerda

im Auftrag

gez. Weise-Watzek
Amtsleiterin

Bekanntmachung des Umweltamts 			 
nach dem BImschG

Auf Grundlage des § 10 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) wird Folgendes bekannt 
gegeben:

Die Boreas Energie GmbH hat am 11.03.2024 beim Landratsamt 
Sömmerda die Erteilung eines immissionsschutzrechtlichen Vor-
bescheides gemäß § 9 BImSchG zur Beurteilung einzelner Geneh-
migungsvoraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb von 
3 Windenergieanlagen (WDL01-WDL03) in der Gemarkung Wei-
ßensee beantragt.

Gegenstand des Antrages waren die im Folgenden genannten Fra-
gestellungen:
•	 Luftverkehrsrechtliche Zulassung
•	 Schallemissionen,
•	 Schattenimmissionen,
•	 Standorteignung nach DIBt,
•	 Gesamtbeurteilung des Vorhabens: offensichtliche 		

Versagungsgründe.

Es handelt sich dabei um Anlagen der Nummer 1.6.2 „V“ des An-
hangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV).

Am 02.06.2025 erteilte das Landratsamt Sömmerda den im Fol-
genden dargestellten Vorbescheid zur Beurteilung einzelner Ge-
nehmigungsvoraussetzungen für die Errichtung und zum Betrieb 
der drei beantragten Windenergieanlagen (WDL01-WDL03):

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 58) geändert worden ist (BImSchG)

Antrag der BOREAS Energie GmbH, Moritzburger Weg 67, 01109 
Dresden auf Erteilung eines Vorbescheides gem. § 9 BImSchG zur 
Beurteilung einzelner Genehmigungsvoraussetzungen für die Er-
richtung und den Betrieb von drei Anlagen zur Nutzung von Wind- 
energie mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern und weni-
ger als 20 Windkraftanlagen, gem. Nr. 1.6.2 „V“ des Anhangs zur 4. 
BImSchV (hier: WDL01-WDL03) am Standort der Gemarkung Wei-
ßensee, Flur 14, Flurstücke 150, 125/1 und 148/1

Das Landratsamt Sömmerda erlässt folgenden

Vorbescheid 45/24

I. Gegenstand der Entscheidung

1. Die Errichtung und der Betrieb von

2 Windenergieanlagen vom Typ Vestas V172-7,2 MW und 
1 Windenergieanlage vom Typ Vestas V150-6,0 MW

in der Gemarkung Weißensee ist mit den unter Ziffer II dieses Be-
scheides aufgeführten Standort- und Anlagendaten mit den Belan-
gen und Anforderungen in Bezug auf

•	 die luftverkehrsrechtliche Zulassung,
•	 die Schallemissionen,
•	 die Schattenimmissionen,
•	 die Eignung des geplanten Standortes nach DIBt.

vereinbar.

2. Der Vorbescheid ergeht nach Maßgabe der in Ziffer II festge-
setzten Inhaltsbestimmungen und der in Ziffer III. festgesetzten 
Nebenbestimmungen. Bestandteil des Vorbescheides sind des 
Weiteren die in Anlage 1 aufgeführten Antragsunterlagen.

3. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin. Diese erge-
hen in einem gesonderten Kostenbescheid.

II. Inhaltsbestimmungen

Der Vorbescheid gemäß § 9 BImSchG erstreckt sich auf die Errich-
tung und den Betrieb von drei Windenergieanlagen mit folgenden 
Standort- und Anlagedaten:

1. Zweck der beantragten Anlage

1.1 WDL01, WDL03
Anlage zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von 
285 m und mit einer Nennleistung von 7,2 MW zur Einspeisung ins 
öffentliche Mittelspannungsnetz.

1.2 WDL02
Anlage zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von 
244 m und mit einer Nennleistung von 6,0 MW zur Einspeisung ins 
öffentliche Mittelspannungsnetz.

2. Umfang der Anlage
Die o.g. Anlagen bestehen aus:

2.1 WDL01, WDL03

Rotor:
•	 mit 172 m Durchmesser
•	 überstrichene Rotorfläche von 23.235 m²
•	 drei Rotorblätter
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•	 Drehzahl beträgt 4,3 bis 12,1 Umdrehungen pro Minute
•	 Rotorblatttiefe: max. 4350 mm
•	 Drehsinn im Uhrzeigersinn

Turm:
•	 Anzahl Turmsektionen: 3 zylindrische und 4 konische Segmente
•	 Lichtgrau (RAL7035) als Farbton

Des Weiteren:
•	 Fundament (Flachgründung) aus Stahlbeton
•	 Zuwegungs- und Stellflächen

2.2 WDL02

Rotor:
•	 mit 150 m Durchmesser
•	 überstrichene Rotorfläche von 17.671 m²
•	 drei Rotorblätter
•	 Drehzahl beträgt 4,9 bis 12,6 Umdrehungen pro Minute
•	 Rotorblatttiefe: max. 4200 mm
•	 Drehsinn im Uhrzeigersinn

Turm:
•	 Anzahl Turmsektionen: 1 Betonunterteil (vorgefertigte hoch-

feste Betonringe) mit Übergangsstück zur Stahlrohroberseite
•	 Lichtgrau (RAL 7035) als Farbton

Des Weiteren:
•	 Fundament (Flachgründung) aus Stahlbeton

•	 Zuwegungs- und Stellflächen

3. Kenndaten der Anlagen
Die Betriebseinheiten der Anlagen sind mit folgenden Kenndaten 
gekennzeichnet:

Standortkoordinaten mit Typ und Nabenhöhe der Windenergie-
anlagen:

Hinweis auf Bedingungen und Nebenbestimmungen
Gem. § 10 Abs. 8 S. 2 HS 2 BImSchG wird darauf hingewiesen, 
dass der gesamte Bescheid mit dem AZ 45/24/VB mit Anlagen 27 
Seiten beinhaltet. Bestandteile sind unter anderem Bedingungen, 
Nebenbestimmungen und Begründungen zu den entscheidungs-
erheblichen Tatbeständen.

Der Bescheid mit dem AZ 45/24/VB wurde mit folgender Rechts-
behelfsbelehrung versehen:

„Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann 
schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Anschrift 
lautet: Landratsamt Sömmerda, Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda. 

Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg erhoben 
werden. Die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation 
sind auf unserer Internetseite https://www.lra-soemmerda.de/
Seiten/eBO.aspx beschrieben.“

Der gesamte Vorbescheid kann gem. § 10 Abs. 8 S. 4 BImSchG 
i.V.m. § 21a Abs. 1 S. 1 Alt. 2, S. 2 der 9. BImSchV vom Tage der 
Bekanntmachung an für zwei Wochen, also vom 18.06.2025 bis 

einschließlich zum 02.07.2025, von jedermann auf der Internet-
seite des Landratsamtes Sömmerda eingesehen werden.

Hinweis:
Gemäß § 10 Abs. 8 BImSchG gilt der Bescheid mit dem Ende der 
Auslegungsfrist (02.07.2025), auch gegenüber Dritten, die keine 
Einwendung erhoben haben, als zugestellt.

Gegen den hier bekanntgemachten Vorbescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Ende der Auslegungsfrist Widerspruch beim 
Landratsamt Sömmerda, Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda er-
hoben werden.

Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg erhoben 
werden. Die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation 
sind auf unserer Internetseite https://www.lra-soemmerda.de/
Seiten/eBO.aspx beschrieben.

Sömmerda, den 10.06.2025

Umweltamt
Landkreis Sömmerda

Bekanntmachung des Umweltsamts 

Auf Grundlage des § 10 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) wird Folgendes bekannt 
gegeben:

Die UKA – Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG hat am 
05.06.2024 beim Landratsamt Sömmerda die Erteilung eines im-
missionsschutzrechtlichen Vorbescheides gemäß § 9 BImSchG zur 
Beurteilung einzelner Genehmigungsvoraussetzungen für die Er-
richtung und den Betrieb von 3 Windenergieanlagen (WEA01 – 
WEA03) in der Gemarkung Straußfurt beantragt.

Gegenstand des Antrages waren die im Folgenden genannten Fra-
gestellungen:

•	 Immissionsschutzrecht: Stehen dem Vorhaben immissions-
schutzrechtliche Belange, insbesondere in Bezug auf Schall- 
und Schattenwurfimmissionen entgegen?

•	 Stehen dem Vorhaben Belange der Luftfahrt entgegen?

Es handelt sich dabei um Anlagen der Nummer 1.6.2 „V“ des An-
hangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV).

Am 04.06.2025 erteilte das Landratsamt Sömmerda den im Fol-
genden dargestellten Vorbescheid zur Beurteilung einzelner Ge-
nehmigungsvoraussetzungen für die Errichtung und zum Betrieb 
der drei beantragten Windenergieanlagen (WEA01 – WEA03):

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 58) geändert worden ist (BImSchG)

Antrag der UKA – Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG, 
Dr.-Eberle-Platz 1, 01662 Meißen, auf Erteilung eines Vorbeschei-
des gem. § 9 BImSchG zur Beurteilung einzelner Genehmigungs-
voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb von drei An-
lagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von 
mehr als 50 Metern und weniger als 20 Windkraftanlagen, gem. 
Nr. 1.6.2 „V“ des Anhangs zur 4. BImSchV (hier: WEA01, WEA02, 
WEA03) an folgenden Standorten:

•	 Gemarkung Straußfurt, Flur 4, Flurstücke 148, 149 (WEA01)
•	 Gemarkung Straußfurt, Flur 4, Flurstücke 133, 134 (WEA02)
•	 Gemarkung Straußfurt, Flur 4, Flurstücke 154, 153 (WEA03)
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Das Landratsamt Sömmerda erlässt folgenden

Vorbescheid 76/24/VB

I. Gegenstand der Entscheidung

1. Die Errichtung und der Betrieb von

3 Windenergieanlagen vom Typ Nordex N175/6.X – 6.8 MW

in der Gemarkung Straußfurt ist mit den unter Ziffer II dieses Be-
scheides aufgeführten Standort- und Anlagendaten mit den Belan-
gen und Anforderungen in Bezug auf 

•	 Schattenwurfimmissionen

•	 Schallemissionen sowie

•	 den Belangen der Luftfahrt

vereinbar.

2. Der Vorbescheid ergeht nach Maßgabe der in Ziffer II festge-
setzten Inhaltsbestimmungen und der in Ziffer III festgesetzten 
Nebenbestimmungen. Bestandteil des Vorbescheides sind des 
Weiteren die in Anlage 1 aufgeführten Antragsunterlagen.

3. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin. Diese erge-
hen in einem gesonderten Kostenbescheid.

II. Inhaltsbestimmungen
Der Vorbescheid gem. § 9 BImSchG erstreckt sich auf die Errich-
tung und den Betrieb von drei Windenergieanlagen mit folgenden 
Standort- und Anlagendaten:

1. Zweck der beantragten Anlage

WEA01, WEA02, WEA03
Anlagen zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamthöhe von 
266,50 m und mit einer Nennleistung von 6,8 MW zur Einspeisung 
ins öffentliche Mittelspannungsnetz.

2. Umfang der Anlage
Die o.g. Anlagen bestehen aus:

Rotor:
•	 mit 175 m Rotordurchmesser
•	 überstrichene Rotorfläche von 24.053 m²
•	 drei Rotorblätter
•	 Drehzahl beträgt 5,31 bis 10,85 Umdrehungen pro Minute
•	 Rotorblatttiefe: max. 4300 mm
•	 Drehsinn im Uhrzeigersinn

Turm:
•	 Hybridturm mit 179 m Nabenhöhe
•	 bestehend aus einem Betonturm im unteren Teil und im 	

oberen Teil aus einem Stahlrohrturm
•	 hellgrau (RAL7035) als Farbton

Des Weiteren:
•	 kreisförmige Fundamentplatte mit 29,10 m Außendurchmesser 

in Flachgründung aus Stahlbeton
•	 Zuwegungs- und Stellflächen

3. Kenndaten der Anlagen
Die Betriebseinheiten der Anlagen sind mit folgenden Kenndaten 
gekennzeichnet:

Standortkoordinaten mit Typ und Nabenhöhe der Windenergie-
anlagen:

Hinweis auf Bedingungen und Nebenbestimmungen
Gem. § 10 Abs. 8 S. 2 HS 2 BImSchG wird darauf hingewiesen, 
dass der gesamte Bescheid mit dem AZ 76/24/VB mit Anlagen 23 
Seiten beinhaltet. Bestandteile sind unter anderem Bedingungen, 
Nebenbestimmungen und Begründungen zu den entscheidungs-
erheblichen Tatbeständen.

Der Bescheid mit dem AZ 76/24/VB wurde mit folgender Rechts-
behelfsbelehrung versehen:

„Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann 
schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Anschrift lau-
tet: Landratsamt Sömmerda, Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda. 
 
Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg erhoben 
werden. Die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation 
sind auf unserer Internetseite https://www.lra-soemmerda.de/
Seiten/eBO.aspx beschrieben.“

Der gesamte Vorbescheid kann gem. § 10 Abs. 8 S. 4 BImSchG 
i.V.m. § 21a Abs. 1 S. 1 Alt. 2, S. 2 der 9. BImSchV vom Tage der 
Bekanntmachung an für zwei Wochen, also vom 18.06.2025 bis 
einschließlich zum 02.07.2025, von jedermann auf der Internet-
seite des Landratsamtes Sömmerda eingesehen werden.

Hinweis:
Gemäß § 10 Abs. 8 BImSchG gilt der Bescheid mit dem Ende der 
Auslegungsfrist (02.07.2025), auch gegenüber Dritten, die keine 
Einwendung erhoben haben, als zugestellt.

Gegen den hier bekanntgemachten Vorbescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Ende der Auslegungsfrist Widerspruch beim 
Landratsamt Sömmerda, Bahnhofstraße 9, 99610 Sömmerda er-
hoben werden.

Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg erhoben 
werden. Die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation 
sind auf unserer Internetseite https://www.lra-soemmerda.de/
Seiten/eBO.aspx beschrieben.

Sömmerda, den 10.06.2025

Umweltamt
Landkreis Sömmerda

Der Trinkwasserzweckverband			 
„Thüringer Becken“ gibt bekannt

Die 3. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweck-
verbandes „Thüringer Becken“ im Jahr 2025 findet am Mittwoch, 
25.06.2025, um 18.45 Uhr in der Geschäftsstelle Bahnhofstraße 
28, 99610 Sömmerda statt.

Tagesordnung:
A) öffentlicher Sitzungsteil
1.	 Begrüßung
2.	 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Be-

schlussfähigkeit
3.	 Bestätigung der Tagesordnung
4.	 Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung 

des TWZV vom 07.04.2025 – öffentlicher Sitzungsteil
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4.	 Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung 
des AZV „Finne“ vom 05.05.2025 – öffentlicher Sitzungsteil 

5.	 Sachstandsbericht zur wirtschaftlichen Situation des AZV 
„Finne“

6.	 Beschlussantrag Sachstandsbericht zur Arbeit des KKT Zweck-
verbands zur kommunalen Klärschlammverwertung Thüringen

7.	 Sachstandsbericht Vorbereitung Fortschreibung Abwasserbe-
seitigungskonzept 2026, Info-Brief TMUENF

8.	 Sachstandsbericht zu den Betriebsberichten Kläranlagen, Er-
klärungen zur Abwasserabgabe und zur Thüringer Eigenkon-
trollverordnung

9.	 Beschlussantrag
Wirtschaftsplan 2025
1. Änderung Nachtrag Investitionsplan des AZV „Finne“
Drucksachen-Nr. 060/2025

10.	Beschlussantrag
Wirtschaftsplan 2025
1. Änderung Nachtrag Perspektiv-Investitionsplan 2024-2028	
des AZV „Finne“
Drucksachen-Nr. 061/2025

11.	Vergabe von Leistungen
A) Beschlussantrag
Vergabe Kanalbau Buttstädt Kirchstraße
Drucksachen-Nr. 062/2025

B) Beschlussantrag
Vergabe Erneuerung Kanal Kölleda OT Beichlingen
Drucksachen-Nr. 063/2025

12.	Vergabe von Ingenieurleistungen
A) Beschlussantrag
Vergabe Ingenieurleistungen 
Kanalbau Buttstädt
Drucksachen-Nr. 064/2025

B) Beschlussantrag
Vergabe Ingenieurleistungen 
Kanalbau Haßleben
Drucksachen-Nr. 065/2025

13.	Beschlussantrag
Vergabe Umschuldungsdarlehen für Investitionen 
Drucksachen-Nr. 066/2025

14.	Beschlussantrag
12. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung	
des AZV „Finne“
Drucksachen-Nr. 067/2025

15.	Anfragen und Mitteilungen

B) nichtöffentlicher Sitzungsteil

Änderungen der Tagesordnung werden vorbehalten.

Sömmerda, 10.06.2025

Olaf Starroske
Verbandsvorsitzender

5.	 Sachstandsbericht Trinkwasserqualität

6.	 Sachstandsbericht wirtschaftliche Situation

7.	 Beschlussantrag  
2. Änderung des Investitionsplans zum 			 
Wirtschaftsplan 2025 des TWZV
Drucksachen-Nr. 038/2025

8.	 Beschlussantrag 
Stellungnahme zum Antrag der BOREAS Energie GmbH, Herbs-
leben auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung einer we-
sentlichen Änderung von zwei genehmigten Anlagen zur Nut-
zung von Windenergie
OM 24.1 Gemarkung Ostramondra, Flur 7, Flurstücke 90 und 91
Bach 05.1 Gemarkung Roldisleben, Flur 2, Flurstücke 2 und 17  
Drucksachen-Nr. 032/2025

9.	 Beschlussantrag 
Stellungnahme zum Bauantrag nach § 63 der Stadt Rastenberg 
zum Bauvorhaben Waldschwimmbad Rastenberg – Sanie-
rung Beckenkörper und Errichtung Filterhalle – 2. Tektur vom 
30.04.2025
Drucksachen-Nr. 033/2025          

10.	Beschlussantrag 
Vergabe Umschuldungsdarlehen für Investitionen
Drucksachen-Nr. 034/2025

11.	Beschlussantrag 
Fernwasser Ost II – Bestätigung Fördermittelanmeldung	
zum 15.06.2025
Drucksachen-Nr. 035/2025

12.	Vergabe Bauleistungen 
Beschlussantrag
Vergabe Neubau Trinkwasserleitung Kirchstraße Buttstädt 
Drucksachen-Nr. 036/2025

13.	Vergabe Ingenieurleistungen
Beschlussantrag 
Planung Trinkwasserleitung Ortsteil Kölleda, Langer Weg
Drucksachen-Nr. 037/2025

14.	Anfragen und Mitteilungen

B) nichtöffentlicher Sitzungsteil

Änderungen der Tagesordnung werden vorbehalten. 

Sömmerda, 10.06.2025

Ralf Hauboldt
Verbandsvorsitzender

Der Abwasserzweckverband 			 
„Finne“ gibt bekannt

Die 3. Sitzung der Verbandsversammlung des AZV „Finne“ im Jahr 
2025 findet am Mittwoch, 25.06.2025, um 19.15 Uhr in der Ge-
schäftsstelle Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda statt.

Tagesordnung:
A) öffentlicher Sitzungsteil
1.	 Begrüßung
2.	 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Be-

schlussfähigkeit
3.	 Bestätigung der Tagesordnung
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Niederschrift über die Sitzung des 		
Kreistags vom 4. September 2024

(genehmigt in der Sitzung am 18. Dezember 2024)

1. 
Verpflichtung der gewählten Kreistagsmitglieder   

Die Kreistagsmitglieder Udo Wendelmuth und Nicole Zabel wer-
den vom Landrat auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten 
durch Handschlag verpflichtet.

Landrat Christian Karl weist die Kreistagsmitglieder auf ihre Rech-
te und Pflichten nach der Thüringer Kommunalordnung, insbeson-
dere auf die Bestimmung über die Schweigepflicht und eventuelle 
Mitwirkungsverbote bei persönlicher Befangenheit, hin.

2. 
Einwohnerfragen   

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Anfragen.

3. 
Genehmigung der Niederschrift über die 

öffentliche Sitzung vom 14.08.2024   

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 14.08.2024 
wird wie folgt genehmigt:

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 34
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 3

4. 
Gebührensatzung für die Inanspruchnahme des 

Rechnungsprüfungsamts des Landkreises Sömmerda   

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die in der Anlage beigefügte Gebührensat-
zung für die Inanspruchnahme des Rechnungsprüfungsamts des 
Landkreises Sömmerda.

Finanzielle Auswirkungen:
Gebühreneinnahmen auf der Haushaltsstelle 1.01000.10000 
(Rechnungsprüfungsamt – Verwaltungsgebühren) von ca. 180.000 
Euro/a. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 36
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 1

5. 
Überplanmäßige Ausgaben im Bereich der 

Schülerbeförderung im Jahr 2024   

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die überplanmäßigen Ausgaben im Be-
reich der Schülerbeförderung in Höhe von 565.000,00 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:
Die entstehenden Mehrausgaben in der Haushaltsstelle 
29000.63900 (Schülerbeförderung für Gym., RS, TGS, FS, Behin-
dertentransport) i. H. v. 565.000,00 Euro werden aus Mehreinnah-
men im Einzelplan 2 von Versorgern 15000 (allgemeine Schulver-
waltung, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen) sowie 
aus der Haushaltsstelle 49200.17101 (sonstige soziale Angelegen-
heiten, Zuweisungen und Zuschüsse) finanziert.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	 37
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

6. 
Antrag auf überplanmäßige Ausgaben zur Deckung von 

Mehrausgaben im Rahmen der Gewährung von Jugendhilfe-
leistungen nach § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege) und gemäß § 

34 SGB VIII (Heimerziehung) sowie den damit verbundenen 
Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger 

gemäß § 89c SGB VIII im Rahmen von 
Zuständigkeitswechseln (§§ 86 ff. SGB VIII) 

Beschluss:
Der Kreistag stimmt der überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 
insgesamt 392.000,00 Euro zu.

Finanzielle Auswirkungen:
Bereitstellung der finanziellen Mittel in voller Höhe im Rahmen 
der Haushaltssatzung 2024:

Verwaltungshaushalt 1.45560.67200 (Erstattungen von Ausgaben 
des Verwaltungshaushaltes – Gemeinden und Gemeindeverbän-
de) und 1.45570.67200 (Erstattungen von Ausgaben des Verwal-
tungshaushaltes – Gemeinden und Gemeindeverbände)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 37
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

7. 
Überplanmäßige Ausgaben Unterbringung von Flüchtlingen   

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
72.000,00 Euro auf die Haushaltsstelle 43695.53000 (soziale Ein-
richtungen für UKR-Wohnungen – Mieten und Pachten). 

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kostendeckung findet sich im eigenen Fachbereich der Haus-
haltsstelle: 1.43670.53000 (soziale Einrichtungen für Asylbewer-
ber – GMU leer Mieten und Pachten).

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 27
Nein-Stimmen	 10
Enthaltungen	 0

8. 
Antrag auf überplanmäßige Ausgaben zur Deckung von 
Mehrausgaben im Rahmen der Gewährung von Hilfen 

zur Erziehung (Heimerziehung, sonstige betreute Wohn-
form) gemäß § 34 SGB VIII sowie Inobhutnahmen gemäß 
§ 42 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe 
von insgesamt 869.000,00 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:
Bereitstellung der finanziellen Mittel in voller Höhe im Rahmen 
der Haushaltssatzung 2024: Verwaltungshaushalt 1.45570.77001, 
1.45650.77001

Gegenfinanzierung über Verwaltungshaushalt: 
1.45570.16100 (Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform – 
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes – Land)

1.45570.16110 (Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform – 
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes – Land)
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1.45650.16100 (Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen – 
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes – Land)

1.45650.16110 (Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen – 
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes – Land)

1.48810.78900 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse 
und Fähigkeiten - Leistungen der Eingliederungshilfe für behinder-
te Menschen

1.88000.54210 Allgemeines Grundvermögen 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 27
Nein-Stimmen	 10
Enthaltungen	 0

9. 
Antrag auf außerplanmäßige Ausgabe zur Deckung 

von Ausgaben im Rahmen der Gewährung von 
Jugendhilfeleistungen in Form von ambulanter 

Eingliederungshilfe gemäß § 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII  

Beschluss:
Der Kreistag stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 
insgesamt 1.200.000,00 Euro zu.

Finanzielle Auswirkungen:
Bereitstellung der finanziellen Mittel in voller Höhe im Rahmen 
der Haushaltssatzung 2024:

Verwaltungshaushalt 1.45500.76000 (Hilfe zur Erziehung (§§ 27 
bis 35 SGB VIII) – Erziehungshilfe bei Familienpflege)

Gegenfinanzierung über Verwaltungshaushalt:  
1.48807.78900 (Deckung sozialer Pflichtleistungen)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 37
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

10. 
Außerplanmäßige Ausgabe bezüglich Rückerstattung nach 

§ 1 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 ThürRkwErstG 2023 
und Rückforderung zu viel gewährter Beträge nach § 1 
Abs. 8 S. 2 in Verbindung mit § 4 ThürRkwErstG 2023 

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
870.422,01 Euro bezüglich der Rückerstattung zur Finanzierung 
der Ausgaben für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. 

Finanzielle Auswirkungen:
Mehrausgabe in Höhe von 870.422,01 Euro auf der HH-Stelle 
49200.71100 Zuweisung und sonstige Zuschüsse für laufende 
Zwecke (Kostenerstattung im Zusammenhang mit Kriegsflüchtlin-
gen aus UKR)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 37
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

11. 
Bestellung einer Rechnungsprüferin 

des Landkreises Sömmerda   

Beschluss:
Der Kreistag stimmt der Bestellung von Frau Anne Kämmerer zur 
Rechnungsprüferin mit Wirkung zum 01.09.2024 zu.

Finanzielle Auswirkungen:
Die erforderliche Planstelle ist im Stellenplan eingestellt. Die mit 

der Bestellung verbundenen Personalkosten sind im Verwaltungs-
haushalt veranschlagt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 37
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

12. 
Bestellung von sachkundigen Bürgern in den 

Ausschuss Schulen, Kultur und Sport   

Beschluss:
Der Kreistag bestellt folgende sachkundige Bürger in den Aus-
schuss Schulen, Kultur und Sport:

auf Vorschlag der CDU-Fraktion 	
Florian Fritsche		  Vertreter: Steffen Weise

auf Vorschlag der LSWG-Fraktion
Eyk Leifer		  Vertreter: Madeline Temme

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 37
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

13. Bestellung von sachkundigen Bürgern in 
den Ausschuss Soziales und Gesundheit   

Beschluss:
Der Kreistag bestellt folgende sachkundige Bürger in den Aus-
schuss Soziales und Gesundheit:

auf Vorschlag der CDU-Fraktion 
Anastasia Hirschleb	 Vertreter: Daniel Voigt

auf Vorschlag der LSWG-Fraktion
Anja Meinhardt		  Vertreter: Vera Schade

auf Vorschlag der AfD-Fraktion:
Carola Hubold

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 37
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

14. 
Bestellung von sachkundigen Bürgern in den Ausschuss 

Wirtschaft und Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft   

Beschluss:
Der Kreistag bestellt folgende sachkundige Bürger in den Aus-
schuss Wirtschaft und Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft:

auf Vorschlag der CDU-Fraktion 	
Steffen Weileb		  Vertreter: Sebastian Kunze

auf Vorschlag der LSWG-Fraktion	
Detlev Schneider		  Vertreter: Hans Alt

auf Vorschlag der AfD-Fraktion:
Hagen Gärtner

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 37
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

15. 
Wahl einer kommunalen Seniorenbeauftragten

für den Landkreis Sömmerda   

Beschluss:
Der Kreistag wählt als kommunale/n Seniorenbeauftragte/n für 
den Landkreis Sömmerda Frau Eva Rottleb.
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen		  37
Nein-Stimmen		  0
Enthaltungen		  0

Stellvertreter: Herr Jens Andreß

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen		  20
Nein-Stimmen		  8
Ungültige Stimmabgabe	 9

Finanzielle Auswirkungen:
Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung der Seniorenbe-
auftragten sowie benötigter Sach- und Verwaltungsausgaben in 
Höhe von 4.000 Euro/pro Jahr, davon 2.800 Euro aus dem Landes-
programm Solidarischen Zusammenleben der Generationen (LSZ).

16. 
Vorschlag für die Wahl der weiteren Mitglieder in den 

Verwaltungsrat der Sparkasse Mittelthüringen durch die 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes

Beschluss:
Der Kreistag wählt folgende Personen als weitere Mitglieder in 
den Verwaltungsrat der Sparkasse Mittelthüringen:

Hendrik Blose

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 28
Nein-Stimmen	 9
Enthaltungen	 0

Ralf Hauboldt

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 28
Nein-Stimmen	 9
Enthaltungen	 0

Stefan Schröder

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 9
Nein-Stimmen	 27
Enthaltungen	 1

Herr Hendrik Blose und Herr Ralf Hauboldt sind als weitere Mit-
glieder in den Verwaltungsrat der Sparkasse Mittelthüringen ge-
wählt.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

17. 
Bestellung der übrigen Verbandsräte und 

deren Stellvertreter in die Verbandsversammlung
des Sparkassenzweckverbandes   

Beschluss:
Der Kreistag bestellt nachfolgende Personen als übrige Verbands-
räte und deren Stellvertreter in die Verbandsversammlung des 
Sparkassenzweckverbandes Mittelthüringen:

Verbandsrat			   Stellvertreter
Blose, Hendrik			   Leefers, Sören

Wulf, Bastian			   Koch, Heiko

Dr. Wagner, Klaus			   Kraneis, Uwe

Harsch, Christopher		  Gropp, Enrico

Hauboldt, Ralf			   Sänger-Jenner, Evelyn

Schröder, Stefan			   Czuppon, Torsten

Koitek, Kristian			   Cebulla, Marcus

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 37
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

18. 
Antrag der AfD-Fraktion   

Die AfD-Fraktion stellt den Antrag, den Beginn der Kreistags- und 
Kreisausschusssitzungen zu ändern und macht den Vorschlag, die 
Sitzung um 17.00 Uhr zu beginnen, damit die Bürger an öffentli-
chen Sitzungen teilnehmen können.

Zu dem Antrag spricht die CDU-Fraktion die Empfehlung aus, dass 
die o. g. Sitzungen um 16.00 Uhr beginnen sollten.

Landrat Karl teilt mit, dass er die Empfehlung der CDU-Fraktion 
und der Fraktion LSWG befürwortet und ab sofort die Kreistagssit-
zungen um 16.00 Uhr beginnen.

Es ist abzuwarten, wie die Bürger die Änderung nutzen. Landrat 
Karl behält sich vor, den Beginn der Sitzungen wieder in den Ur-
sprung zu versetzen.

Es erfolgt hierzu keine Abstimmung.

19. 
Anfragen und Mitteilungen   

Landrat Christian Karl informiert, dass Arbeitsverpflichtungen von 
Menschen im Asyl-Verfahren ausgesprochen werden. Hier ist eine 
gute Zusammenarbeit mit den Kommunen zu verzeichnen.

Weiterhin berichtet Landrat Christian Karl über die Wohnungs-
bestände anerkannter Flüchtlinge. Hierzu spricht Herr Karl ein 
großes Lob für die gute Zusammenarbeit mit den Wohnungsge-
sellschaften aus. 

Christian Karl teilt mit, dass die Noteinrichtung im Rohr- 
hammerweg in Sömmerda geschlossen wird.

In Bezug auf das KMG Klinikum in Bad Frankenhausen teilt Herr 
Karl mit, dass diese Einrichtung geschlossen wird. Das am Stand-
ort befindliche MVZ wird bestehen bleiben und die medizinische 
Betreuung wird auch weiterhin gegeben sein. Diese Schließung 
wird keine Auswirkungen auf den Standort Sömmerda haben.

In Bezug auf das KMG Klinikum in Sömmerda fragt Herr Schröder 
(AfD-Fraktion) nach, inwieweit die Situation mit dem Kreißsaal ge-
klärt ist. Landrat Christian Karl teilt hierzu mit, dass diesbezüglich 
nochmals Gespräche geführt werden und danach eine Auskunft 
im Kreistag erteilt wird. 

Niederschrift über die Sitzung des 		
Kreistags vom 18. Dezember 2024

(genehmigt in der Sitzung am 4. Juni 2025)

1. 
Genehmigung der Niederschrift über die

öffentliche Sitzung vom 04.09.2024   

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 4. September 
2024 wird wie folgt genehmigt:
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Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 29
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 3

2. 
Einwohneranfragen   

Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keine Einwohneranfragen.

3. 
Fachspezifischer Plan zur Umsetzung des

Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der 
Generationen (LSZ)“ im Landkreis Sömmerda 2025  

Beschluss:
Der Kreistag beschließt den fachspezifischen Plan zur Umsetzung 
des LSZ im Landkreis Sömmerda für das Jahr 2025.

Finanzielle Auswirkungen:
Entsprechend den Projektanträgen im LSZ für 2025 auf Grundlage 
des fachspezifischen Plans, der Landesförderung und des Kreis-
haushalts 2025.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 32
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

4. 
Änderung der Satzung des Jugendamts des 

Landkreises Sömmerda zum 01.01.2025   

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die Änderung der Satzung des Jugend- 
amts des Landkreises Sömmerda. Die Satzung tritt am 1. Januar 
2025 in Kraft. 

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 32
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

5. 
Antrag auf überplanmäßige Ausgaben zur Deckung 
von Mehrausgaben im Rahmen der Gewährung von 

Jugendhilfeleistungen gemäß § 34 SGB VIII 
(Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform)  

Beschluss:
Der Kreistag stimmt den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 
insgesamt 700.000,00 Euro zu.

Finanzielle Auswirkungen:
Bereitstellung der finanziellen Mittel in voller Höhe im Rahmen 
der Haushaltssatzung 2024: Verwaltungshaushalt 1.45570.77000 
(Heimerziehung, Heimpflege)

Gegenfinanzierung über Verwaltungshaushalt: 
1.45570.16110	 Heimerziehung, Erstattung Ausg. VwH Land
1.45570.16200	 Heimerziehung, Erstattung Ausg. 
		  VwH Gemeinden	
1.45650.16200	 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, 	
		  Erstattung Ausg. VwH Gemeinden

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 32
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

6. 
Antrag auf überplanmäßige Ausgaben zur Deckung von 

Mehrausgaben im Rahmen der Gewährung von Leistungen 
nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 

alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse 
oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) 

Beschluss:
Der Kreistag stimmt den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 
insgesamt 115.000,00 Euro zu.

Finanzielle Auswirkungen:
Bereitstellung der finanziellen Mittel in voller Höhe im Rahmen 
der Haushaltssatzung 2024: Verwaltungshaushalt 1. 48100.78800

Gegenfinanzierung über Verwaltungshaushalt: 
45650.16100	 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, 	
		  Erst. Ausg. VwH
45650.16110	 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, 	
		  Verwaltungspauschale
48100.24120	 Unterhaltsvorschuss, Kostenersatz

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 32
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

7. 
Überplanmäßige Ausgaben zur Deckung von 

Mehrausgaben im Rahmen der Gewährung von 
Jugendhilfeleistungen nach § 33 SGB VIII (Vollzeitpflege)  

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
insgesamt 600.000,00 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:
Bereitstellung der finanziellen Mittel in voller Höhe im Rahmen 
der Haushaltssatzung 2024: Verwaltungshaushalt 1.45560.76000

Gegenfinanzierung über Verwaltungshaushalt:           
1.45650.16200	 Inobhutnahme von Kindern und Jugendl., 		
		  Erstattungen Ausg. VwH
1.45530.16200	 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, 		
		  Erstattungen Ausg. VwH
1.45610.25500	 Hilfe für junge Volljährige, 				  
		  Leist. von Sozialleistungsträgern
1.45211.17100	
1.48809.78911	 Heilpädagogische Leistungen, 			 
		  Lstg. der Eingliederungshilfe
1.78810.78900	 Eingliederungshilfe behinderte Menschen, 		
		  Erwerb prakt. Kenntnisse
1.78811.78900	 Eingliederungshilfe behinderte Menschen, 		
		  Förderung Verständigung 
1.78812.78900	 Eingliederungshilfe behinderte Menschen, 		
		  Erwerb KFZ

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 32
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

8. 
Überplanmäßige Ausgabe für geleistete

Rettungsdienst- und Krankentransporte ASB

Beschluss:
Der Kreistag beschließt den finanziellen Mehrbedarf in Höhe von 
141.421,04 Euro als überplanmäßige Ausgabe zur Deckung der 
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gesetzlichen und vertraglichen Zahlungsverpflichtung an den ASB 
Kreisverband Sömmerda e.V.

Finanzielle Auswirkungen:
Der Mehrbedarf von 141.421,04 Euro für die überplanmäßige 
Ausgabe wird durch entsprechende Mehreinnahmen auf der Ein-
nahmehaushaltsstelle 1.16000.11100 (Benutzungsgebühren Ret-
tungsdienst) gedeckt.  

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 33
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

9.
Weiterführung des Deutschlandtickets in jetziger 

Form bis zum Ende des Schuljahres 2024/25   

Beschluss:
Aufgrund der aktuell unklaren politischen Situation i.V.m. dem er-
heblichen Umstellungsaufwand nach Feststehen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen beschließt der Kreistag, dass das Deutsch-
landticket im Bereich der VWG bis zum Ende des laufenden Schul-
jahres in der aktuellen Form weitergeführt wird. 

Mit Feststehen der neuen rechtlichen Regelungen zum Deutsch-
landticket erarbeitet die Verwaltung zu diesem Thema einen  
neuen Vorschlag für das Schuljahr 2025/26.

Finanzielle Auswirkungen:
Nach Berechnung der VWG lägen die Kosten sowohl für das 
Deutschlandticket in der bisherigen Form als auch bei Anwendung 
der Schülermonatskarte in beiden Fällen bei ca. 177.000 Euro pro 
Monat.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 33
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

10. 
Überplanmäßige Ausgabe für den ÖPNV   

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die überplanmäßige Ausgabe für die Ver-
waltungsgesellschaft des ÖPNV in Höhe von 6.088,30 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Mittel zur Deckung der überplanmäßigen Ausga-
be sind auf der Haushaltsstelle 1.79200.71200 (Zuweisungen und 
Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden und Gemeindever-
bände) eingestellt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 33
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

11. 
Überplanmäßige Ausgabe 

Inflationsausgleichsprämie ÖPNV 2024   

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die überplanmäßige Ausgabe Inflations-
ausgleichsprämie ÖPNV 2024 in Höhe von 93.322,78 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:
Ausgabe HH-Stelle: 1.79200.71500 (Förderung des ÖPNV/Zuwei-
sungen und Zuschüsse für laufende Zwecke)

Die Deckung erfolgt über die HH-Stelle 1.49200.17101 (Sonstiges 
– Sozialangelegenheiten/Zuweisungen vom Land)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 33
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

12. 
Überplanmäßige Ausgabe Energie- und 

Kraftstoffkosten im ÖPNV 2024   

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die überplanmäßige Ausgabe (Soforthilfe 
des Freistaates Thüringen) in Höhe von 87.000 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:
Ausgabe HH-Stelle: 	 1.79200.71500

Deckung: HH-Stelle: 	 1.00000.40100 (Aufwandsentschädi-		
			   gung Kreisorgane)

			   1.00000.62800 (Kreisorgane/Sonstige 	
			   Sachausgaben)

			   1.00000.62700 (Sachausgaben der 		
			   Kreistagsfraktionen)

			   1.02000.66100 (Mitgliedsbeiträge)

			   1. 02000.56000 (Dienst- und Schutz-		
			   kleidung)

			   1.02200.63701 (Vergütung an Dritte/		
			   Leistungen Arbeitsschutz)

			   1.06000.65300 (Öffentliche Bekannt-		
			   machungen)

			   1.36510.52000 (Steinrinne/Geräte, 		
			   Ausstattung)

			   1.36510.54200 (Steinrinne/Energie)

			   1.36510.54250 (Steinrinne/Wasser/		
			   Abwasser)

			   1.36510.54400 (Steinrinne/Dienst-		
			   leistungen)

			   1.36510.62800 (Steinrinne/Sonstige 		
			   Sachausgaben)

			   1.79000.71810 (Fremdenverkehr/Zu-	
			   weisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke

			   1.79000.51000 (Unterhaltung 		
			   touristische Infrastruktur)

			   1.79000.52000 (Geräte und 		
			   Ausstattung/Tourismus)

			   1.36510.11000 (Steinrinne/			
			   Eintrittskarten)

			   1.36510.16300 (Steinrinne/			
			   Rückzahlung Energiekosten)

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 33
Nein-Stimmen	 0
Enthaltungen	 0

13. 
Beratung und Beschluss der Haushaltssatzung des 

Landkreises Sömmerda für das Jahr 2025

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung 2025 des Landkreises 
Sömmerda entsprechend dem vorliegenden Entwurf.

Zur Entscheidung über die Höhe der Hebesätze zur Kreis- und 
Schulumlage lagen allen Kreistagsmitgliedern die Unterlagen zur 
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Berechnung und Gegenüberstellung der Mindestfinanzbedarfe 
der Gemeinden und des Landkreises vor.

Die komplette Verwaltungsakte steht zur Einsichtnahme während 
der Kreistagssitzung am 18. Dezember 2024 bereit.

Finanzielle Auswirkungen:
Mit dem Beschluss wird die Grundlage für die Haushaltswirtschaft 
im Jahr 2025 geschaffen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 25
Nein-Stimmen	 9
Enthaltungen	 0

14. 
Finanzplan 2024-2028   

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die Finanzplanung für die Haushaltsjahre 
2024-2028 entsprechend dem vorliegenden Entwurf.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen	 25
Nein-Stimmen	 2
Enthaltungen	 7

15. 
Anfragen und Mitteilungen   

siehe Punkt 16

16.
Prozessdokumentation Westkreis TGS-Gründung am 
Standort Gebesee, Ausfertigung für neuen Kreistag   

Landrat Karl erläutert den Kreistagsmitgliedern die Prozessdoku-
mentation Westkreis TSG-Gründung am Standort Gebesee.

Der Landrat informiert

Zulassungsstelle nur eingeschränkt erreichbar

Die Zulassungsstelle im Landratsamt ist aufgrund einer Software- 
Umstellung im Juni nur eingeschränkt arbeitsfähig.

So findet am 24. Juni 2025 kein offener Sprechtag in 
der Zulassungsstelle statt.

Wir bitten um Verständnis.

Landkreis Sömmerda und AOK PLUS 		
verlängern Gesundheitspartnerschaft

Die Förderung einer gesunden Lebensweise der hier lebenden 
Menschen ist eines der zentralen Anliegen des Landkreises Söm-
merda. Um bedarfsgerechte Angebote für alle Bevölkerungsgrup-
pen entwickeln und realisieren zu können, hat der Landkreis 2023 
eine Gesundheitspartnerschaft mit der AOK PLUS geschlossen. 
Mit ihrer Unterschrift verlängerten Landrat Christian Karl und 
AOK-Regionalcenterleiterin Nicole Koch am 5. Juni 2025 diese Ko-
operationsvereinbarung um ein weiteres Jahr.

Der Landkreis ist froh, weiterhin einen kompetenten Partner an 
seiner Seite zu haben. Gemeinsames Ziel ist es, auf die Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse und der Gesundheit der Menschen im 

Landkreis hinzuwirken. Hierzu werden Maßnahmen der Prävention 
und Gesundheitsförderung zwischen den Gesundheitspartnern 
abgestimmt und deren Umsetzung durch die AOK fachlich und fi-
nanziell unterstützt. 

Dank der Kooperation konnte in den vergangenen zwei Jahren 
bereits viel erreicht werden. So hat die AOK PLUS als Sponsor 
den Gesundheitstag 2025 mit seinen vielen Angeboten möglich 
gemacht. In den meisten Kindertagesstätten konnten Sport- und 
Ernährungskurse für die Vorschüler angeboten werden. 

Die Pädagogen wurden in zahlreichen theoretischen und prak-
tischen Kursen durch Fachreferenten zu verschiedenen Themen 
in den Bereichen Psychomotorik, Graphomotorik, gesundem Spie-
len, Sehen, Hören geschult. 

Somit konnten die Einrichtungen des Landkreises Sömmerda be-
reits von den gut fortgebildeten Erzieherinnen und Erziehern pro-
fitieren, welche nun die frühkindliche Entwicklung mit schärferen 
Augen sehen und hier gezielt intervenieren können. „Wir freuen 
uns, bereits so viele Kinder und Erzieher im Landkreis durch die 
Zusammenarbeit mit der AOK Plus erreicht zu haben. Die Verlän-
gerung der Kooperation wird helfen, einen Maßnahmenkatalog zu 
implementieren und eine dauerhafte Verbesserung der Gesund-
heit zu ermöglichen“, betonte Dr. Christina Illge, Jugendzahnärztin 
und Verantwortliche des Landratsamts Sömmerda für die Koope-
ration.

Löschangriff des Stützpunktbereichs 		
OST in Guthmannshausen

Am 31. Mai 2025 fand bei drückender Wärme der Löschangriff 
des Stützpunktbereichs OST in Guthmannshausen statt. Neben 
den sechs Mannschaften der Einsatzabteilungen sind vier Jugend-
mannschaften (12 bis 18 Jahre), acht Jugendmannschaften (10 bis 
17 Jahre) sowie zehn Bambini-Gruppen angetreten. Somit haben 
sich insgesamt 28 Mannschaften in den Wettbewerb begeben.
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Alle Kameradinnen und Kameraden zeigten ihr feuerwehrtech-
nisches und sportliches Können im Kampf um die besten Plätze. 
Zwar gab es auch kleine Patzer, beispielsweise, dass die Sauglei-
tung sich während dem Ansaugvorgang löste oder die B-Leitung 
nicht über die volle Länge (60m) ausgezogen werden konnte und 
somit die entscheidenden Meter zur Zieleinrichtung fehlten, doch 
für die Teilnehmer standen das Gemeinschaftsgefühl, die Fairness 
und die Möglichkeit zur Ausübung des Wettbewerbs im Vorder-
grund. 

Die Wettbewerbsbahn für den Löschangriff ist 95 Meter lang und 
20 Meter breit. Zum Start nimmt die Mannschaft außerhalb der 
markierten Wettkampfbahn Aufstellung. Der Start ist von den 
Startlinien in Laufrichtung bzw. von der rechten Seite der Wett-
kampfbahn zulässig. Die gesamte Mannschaft muss aber geschlos-
sen von einer der beiden Linien aus starten. Nach dem Startkom-
mando des Starters läuft die Mannschaft zum Podest, kuppelt die 
drei B-Schläuche an die Tragkraftspritze und an den Verteiler und 
legt die C-Leitungen zu jeweils zwei Schläuchen bis zur Angriffs- 
linie, wo die Strahlrohrführer/innen ihre Position einnehmen.

Nach der Herstellung der Saugschlauchleitung mittels der beiden 
Saugschläuche und dem Saugkorb wird aus dem Wasserbehälter 
Wasser gefördert. Der Saugkorb muss vor dem Eintauchen in den 
Wasserbehälter vollständig an einen Saugschlauch angekuppelt 
sein und bis zum Ende des Löschangriffes an der Saugschlauchlei-
tung angekuppelt bleiben. 

Sind die Zielgeräte mit je 10 Liter Wasser gefüllt, wird die Zeit ge-
nommen. Dabei ist der zuletzt gefüllte Zielbehälter ausschlagge-
bend für die Wertungszeit der Mannschaft. 

Löschangriff – Einsatzabteilung

Platzierung Mannschaft Zeit in Sek.

1 Mannstedt 45,31

2 Buttstädt I 48,56

3 Backleben 52,50

4 Olbersleben 63,81

5 Guthmannshausen 70,22

6 Buttstädt II 70,65

Der Löschangriff für die Altersklasse 12 bis 18 Jahre entsprechend 
der Ausschreibung Löschangriff „nass“ der Thüringer Jugendfeuer- 
wehr gleicht dem Löschangriff der Einsatzabteilung. Jedoch ist die 
Wettbewerbsbahn nur 60 Meter lang.

Löschangriff – Altersklasse 12 bis 18 Jahre		

Platzierung Mannschaft Zeit in Sek.

1 Buttstädt I 117,81

2 Buttstädt II 122,14

3 Ostramondra 135,24

4 Hardisleben 152,84

Der Löschangriff der Jugendfeuerwehren nach der Wettbewerbs-
ordnung des Landkreises Sömmerda ähnelt der für die Einsatzab-
teilung, allerdings sind alle Geräte und Armarturen eine DIN-Grö-
ße kleiner und der Wettbewerbsplatz ist nur 55 Meter lang. Vor 
Durchführung der Übung sind Knoten und Stiche anzulegen, wel-
che in die Gesamtzeit mit einfließen.

Löschangriff – Altersklasse 10 bis 17 Jahre

Platzierung Mannschaft Zeit in Sek.

1 Kölleda 48,56

2 Mannstedt 49,00

3 Rothenberga 52,68

4 Burgwenden 55,19

5 Buttstädt 62,34

6 Backleben 63,50

7 Olbersleben 76,78

8 Groß-/ Kleinneuhausen 97,94

Die vier Wettbewerbsteilnehmer nehmen an der Start-Ziel-Linie in 
einer Linie Aufstellung und melden sich beim Bahnleiter an. Nach 
dem Startzeichen führen alle Läufer gleichzeitig, in beliebiger Rei-
henfolge, folgende Tätigkeiten aus: Sie durchkriechen den Tunnel, 
laufen über das Laufbrett und kriechen unter der Hürde hindurch. 
Danach begeben sich je zwei Läufer zum rechten und zum linken 
Knotengestell und binden mit den abgelegten Bindestricken je ei-
nen Feuerwehrknoten ihrer Wahl. 

Nachdem ein Läufer seinen Knoten gebunden hat, läuft er zur 
Wurflinie auf seiner Seite der Bahn, entnimmt zwei Tennisbälle 
aus dem Behälter und wirft damit die Dosen seiner Pyramide he-
runter. Sollte ein Läufer mit seinen zwei Würfen alle Dosen herun-
tergeworfen haben, muss der zweite Läufer auf dieser Bahnseite 
seine Bälle nicht mehr werfen, er darf diese auch nicht auf die 
zweite Pyramide werfen. 

Sind die Bälle geworfen, läuft der Läufer so schnell es geht, ohne 
die Hindernisse noch einmal zu überwinden, also auf direktem 
Weg, zurück zur Ziellinie und überquert diese. Wenn der letzte 
Läufer die Ziellinie überquert hat, wird die Zeit genommen. Wei-
terhin sind zwei Bilderpuzzle zu vervollständigen und sechs Ar-
marturen richtig zu bestimmen.
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Pokalwettbewerb Thüringer Jugendfeuerwehr – 	
Altersklasse 6 bis 9 Jahre

Platzierung Mannschaft Punkte

1 Burgwenden 941,80

2 Mannstedt I 938,10

3 Kölleda 936,60

4 Ostramondra 932,30

5 Buttstädt I 931,40

6 Groß-/ Kleinneuhausen 929,20

7 Backleben 925,20

8 Buttstädt II 917,70

9 Mannstedt II 914,10

10 Buttstädt III 908,10

Bevor die Siegerehrung auf dem Festplatz in Guthmannshausen 
durchgeführt wurde, übergab Landrat Christian Karl einen Zuwen-
dungsbescheid über 300 Euro an die Feuerwehr Guthmannshau-
sen für die Durchführung der Veranstaltung. Weiterhin bedankte 
sich der Landrat beim Burschenverein für die Verpflegung und 
beim ASB Kreisverband Sömmerda für die sanitätsdienstliche Ab-
sicherung der Veranstaltung.

Adrian Hesse
Stellvertretender Kreisbrandinspektor

Gut Ding will Weile haben

Über den holprigen Weg zur Einführung der elektro-
nischen Akte im Amt für Ausländer und Migration

Bereits im Januar 2021 machte sich das Amt für Ausländer und 
Migration auf den Weg, die elektronische Akte (E-Akte) einzufüh-
ren. Der damalige Amtsleiter meldete sich freiwillig für das Pro-
jekt und war motiviert, durch die Digitalisierung der internen Pro-
zesse die Effizienz des Amtes zu steigern. Schnell war klar, dass der 
umfangreiche Bestand an Fall-Akten nachgescannt werden muss 
und hierfür Unterstützung benötigt wird. 

Aus wirtschaftlichen Gründen entschieden wir uns dafür, eine 
befristete Stelle auszuschreiben. So konnten wir der Sachbear-
beitung im Zeitraum August 2021 bis Mai 2024 tatkräftige Unter-
stützung durch Kathrin Bernhardt zur Seite stellen, die auch heute 
noch für das Landratsamt Bestandsakten digitalisiert – aktuell im 
Gesundheitsamt. 

Die Anbindung der einzelnen Aufgabenbereiche des Amtes für 
Ausländer und Migration an das Dokumentenmanagementsys- 
tem (DMS) sollte gemäß dem Fortschritt beim Digitalisieren der 
Fall-Akten schrittweise erfolgen. So starteten wir im Bereich Asyl-
bewerberleistung, gefolgt vom Bereich der Unterbringung und 
nahmen uns zuletzt den umfangreichen Aktenbestand der Be-
reiche Ausländerrecht und Aufenthaltsrecht vor.

Außerdem sollte eine Schnittstelle von der Fach-Software im 
Bereich Aufenthalts- und Ausländerrecht zum DMS eingesetzt 
werden, um die Übergabe der Dokumente zu vereinfachen. Die 
Schnittstelle wurde im Oktober 2021 installiert. Das zuvor im DMS 
abgelegte Schriftgut entsprach nun nicht mehr dem künftig an-
gestrebten Schema der E-Akten. Zudem waren die Akten einiger 
Bediensteter zuvor hybrid geführt worden – sozusagen doppelt 
– wobei ein Teil im DMS und der andere Teil in Form einer Papier-
akte aufbewahrt wurde. Auf diese doppelte Aktenführung sollte 
zukünftig verzichtet werden, sodass eine Bereinigung des DMS 
durchgeführt wurde, ehe die Papierakten dann vollständig einge-
scannt werden sollten. 

Das Einscannen der Eingangspost sollten die Bediensteten auf 
Wunsch des damaligen Amtsleiters eigenständig erledigen. Um 
die vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen zur E-Akte zu neh-
men, sollte ein einfacher und effizienter Scanprozess eingerichtet 
werden. Jeder Arbeitsplatz wurde hierzu mit einem Tischscanner 
ausgestattet. Insgesamt wurden fünf Beratungstermine mit Amts-
leitung und einzelnen Bediensteten im Rahmen des Teilprojektes 
zur Einführung der E-Akte durchgeführt. Es erfolgte außerdem die 
Ausstattung der Arbeitsplätze mit größeren Monitoren, um die Ar-
beit mit den verschiedenen Software-Programmen zu erleichtern.

Im Februar 2022 brachte der Ausbruch des Ukraine-Krieges die 
laufenden Prozesse gehörig durcheinander. Es stürmten neue Auf-
gaben und beinahe täglich neue gesetzliche Regelungen auf die 
Bediensteten ein, was viel zusätzliche Arbeit mit sich brachte. Eine 
große Anzahl Geflüchteter musste versorgt und untergebracht 
werden. Das Projekt zur Einführung der E-Akte war zu diesem Zeit-
punkt noch nicht abgeschlossen und musste erst einmal in den 
Hintergrund treten, da die Bewältigung der Ukraine-Krise höchste 
Priorität hatte. Dennoch wurden fortlaufend Akten nachdigitali-
siert, sodass der Prozess nicht völlig zum Stillstand kam.

Zwischenzeitlich fand ein Amtsleiterwechsel statt. Mit der neuen 
Amtsleiterin Doreen Schneeberg-John wurden ab Januar 2023 
Gespräche zur Fortsetzung des E-Akte-Projektes vereinbart. Die 
Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet Organisation war von An-
fang an konstruktiv und von dem gemeinsamen Willen geprägt, 
das Projekt zeitnah zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. So 
wurden einige neue Festlegungen getroffen, um die digitale Abla-
ge und die internen Abläufe noch effektiver zu gestalten. 

Die zuvor angeschaffte Schnittstelle wurde noch einmal neu einge-
stellt, um vollumfänglich in Betrieb genommen werden zu können. 
Seit März 2023 führten dann auch alle Aufgabenbereiche ihre Ak-
ten ausschließlich elektronisch. In diesem Zuge erfolgte auch die 
Anbindung des Amtes an die zentrale Scanstelle, sodass die Ein-
gangspost seit September 2023 zentral eingescannt wird und so 
eine Entlastung der Bediensteten erreicht werden konnte. Unter 
der neuen Amtsleitung fanden insgesamt noch einmal vier Bera-
tungstermine statt.

Auf Wunsch der Bediensteten sollte für einen Übergangszeitraum 
die zentral gescannte Post sicherheitshalber für einen verlänger-
ten Zeitraum aufbewahrt werden. Seit Dezember 2024 beträgt 
diese sogenannte Vorhaltefrist nun auch für das Amt für Auslän-
der und Migration standardmäßig einen Monat. Das Teilprojekt 
zur Einführung der elektronischen Akte im Amt für Ausländer und 
Migration ist damit beendet. 

Der Schriftgutbeauftragte des Amtes für Ausländer und Migration, 
Pascal Sennewald (vertreten durch Martin Engel und Jessika Bär-
wolf), war bei allen Prozessen der Digitalisierung stets unterstüt-
zend und beratend angebunden. 

Durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 
Amtsleitung konnten klare digitale Aktenstrukturen sowie amts-
interne Organisationsrichtlinien für sämtliche Digitalisierungspro-
zesse erarbeitet werden. Ziel dieser umfassenden Vorbereitung 
war es, eine einheitliche Vorgehensweise an die Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter des Amtes weiterzugeben.

Im nächsten Digitalisierungsabschnitt müssen gemäß den gesetz-
lichen Vorgaben des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) die elektro-
nischen Antragsstrecken in Betrieb genommen werden. Hierzu soll 
künftig der EfA-Dienst (EfA = „Einer-für-Alle“) „Aufenthalt digital“ 
nachgenutzt und mittels Schnittstelle an die Fach-Software ange-
bunden werden. Die elektronischen Antragsstrecken werden der-
zeit von der Sachbearbeitung umfangreich getestet. Sollten keine 
technischen Probleme auftreten, könnten die Online-Dienste bis 
zum Jahresende 2025 an den Start gehen. Wir werden Sie über 
den weiteren Fortschritt dieses Projektes auf dem Laufenden hal-
ten.

Stefanie Vollrath
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56. Kreisblasmusikfest in Vogelsberg 

Liebe Freunde traditioneller Blasmusik,

am 28. Juni 2025 laden Landrat Christian Karl und die Kirmesge-
sellschaft Vogelsberg e.V. herzlich zum 56. Kreisblasmusikfest ein. 
Eingebettet in das bunte Treiben des Vogelsberger Kirmeswochen-
endes erwartet Sie ab 10.00 Uhr ein Tag voller Musik, guter Laune 
und gelebter Tradition.

Nach dem feierlichen Salutschießen der Vogelsberger Schützen 
1857 e.V. eröffnen Landrat Christian Karl und Bürgermeister Chris- 
topher Harsch offiziell das 56. Kreisblasmusikfest. Besucher dür-
fen sich auf eine musikalische Reise mit acht Blaskapellen freuen. 

Mit dabei sind: die Orlishäuser Dorfmusikanten, die Hopfentaler 
Musikanten, die Ottenhäuser Blasmusikanten, die Dooms Day 
Brassband, die Jagdhornbläser Stotternheim/Nöda, die Nödaer 
Blasmusikanten, das Erfurter Blasorchester und die Prösetaler 
Spaßmusikanten. Diese bringen Sie heiter, beschwingt und voller 
guter Stimmung durch den Tag. 

Auch die Gardetanzgruppe aus Vogelsberg sowie der Tanzsport-
verein aus Sömmerda sorgen für Abwechslung auf und vor der 
Bühne.

Mit vereinten Kräften haben der Landkreis Sömmerda und die Vo-
gelsberger Kirmesgesellschaft ein unterhaltsames Programm auf 
die Beine gestellt. 

Damit Sie entspannt anreisen können, steht ein kostenfreier Bus- 
shuttle ab 9.00 Uhr von den ausgewiesenen Parkflächen im Ort 
zur Verfügung (Haltestelle: Sportplatz). Der Eintritt beträgt 3 Euro.

Kommen Sie vorbei, genießen Sie beste Unterhaltung und feiern 
Sie mit uns einen unvergesslichen Tag im Zeichen der Blasmusik!

Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Mittelthüringen. 

Das diesjährige Kreisblasmusikfest findet im Rahmen der Vogels-
berger Kirmes statt, die ebenfalls mit einem bunten Programm 
aufwartet. 

Rückblick auf die offene Woche an der 		
Stadt- und Kreismusikschule Sömmerda

In diesem Jahr führte die Musikschule erstmals eine offene Woche 
anstelle eines Tages der offenen Tür durch. Geboten wurde ein 
vielfältiges Programm, das von klassischen bis modernen Inhal-
ten reichte. In zahlreichen Workshops, u.a. zu Themen wie Loop- 
station, Ensemblearbeit und Feldenkrais, konnten die Teilneh-
menden neue musikalische und körperlich-rhythmische Erfah-
rungen sammeln. Diese besondere Woche ermöglichte einen 
praxisnahen und kreativen Zugang zur Musik und förderte den 
Austausch unter den Schüler:innen auf ganz neue Weise. 

Auch außerhalb der Musikschule war das musikalische Engage-
ment spürbar. Die Musikschule lud vier der städtischen Kindergär-
ten am Mittwoch und Donnerstag in die Musikschule ein. Georgia 
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Galati, Klavierpädagogin und Lehrerin für Musikalische Früherzie-
hung, hat einen altersgerechten Workshop mit viel Tanz, Gesang 
und Gestaltung vorbereitet, der von den Kindern mit viel Begeiste-
rung angenommen wurde.

Ebenso hatten die Kinder einer Klasse 1 der Lindenschule, die 
ebenfalls in die Musikschule eingeladen wurden, viel Freude bei 
einer Instrumentenvorstellung mit acht verschiedenen Instru-
menten und einem Percussions-Workshop, der mit aktiver Betei-
ligung und sichtbarem Spaß am gemeinsamen Musizieren über-
zeugte. Daniel Kister leitete diesen Workshop.

Wir blicken auf eine erfolgreiche und inspirierende Woche zurück 
und danken allen Beteiligten für ihr Engagement. Die gewonnenen 
Eindrücke und Impulse werden sicherlich noch lange nachwirken. 
Ein besonderer Dank gilt allen Schülerinnen und Schülern sowie 
ihren Eltern für ihr Verständnis und ihre Flexibilität, da der regu-
läre Unterricht in dieser Woche zugunsten des Workshop-Ange-
botes ausgesetzt war. Ihre Unterstützung hat maßgeblich zum Ge-
lingen der Veranstaltung beigetragen.

Yvonne Schwarz

Nichtamtlicher Teil

Aus Kindergarten und Schule

Ein unvergesslicher Tag im 			 
Kindergarten „St. Bonifatius“ 

Mit strahlenden Kinderaugen und einem Hauch von Wehmut be-
gann unser besonderer Kindertag mit einer liebevollen Andacht 
für unsere Schulanfänger.  Die Kinder erhielten den Segen für ih-
ren neuen Lebensabschnitt und einen kleinen Glücksbringer vom 
Elternbeirat – ein Zeichen der Begleitung und Zuversicht.

Am Nachmittag wurde unser Familienfest unter dem Jahresmotto 
„fit und gesund“ mit viel Begeisterung eröffnet. Unsere Kinder 
überraschten alle Gäste mit einem schwungvollen Tanz und dem 
fröhlichen Zahnputz-Rap – ein mitreißender Start, der sofort für 
gute Laune sorgte.

Im Garten verwandelten sich verschiedene Stationen in einen Par-
cours voller Spiel, Spaß und Bewegung. Ob Balancieren, Hüpfen 
oder Zielwerfen – alle kleinen und großen Gäste konnten mit viel 
Freude und Bewegung ihr Muskelkaterabzeichen erwerben. Zur 

Stärkung gab es passend zum Thema gesunde Snacks und erfri-
schende Getränke, aber auch Kaffee und Kuchen für alle Genießer.
Ein ganz besonderes Highlight war die liebevoll gestaltete Ted-
dyklinik. Zahlreiche kleine Patienten – Teddys, Kuscheltiere und 
Stofffreunde – hatten sich angemeldet und warteten geduldig auf 
ihre Behandlung. 

Nach der Anmeldung wurden sie von Frau Dr. Müller und vielen 
fleißigen Eltern in Empfang genommen. Mit Einfühlungsvermögen 
und kindgerechten Erklärungen wurden Pflaster geklebt, Verbän-
de gewickelt und sogar kleine Untersuchungen durchgeführt, ganz 
wie in einer richtigen Arztpraxis oder Klinik.

Auch das Thema Zahngesundheit kam nicht zu kurz, drei wunder-
volle Zahnschwestern unserer Kooperationspraxis von Dr. Haupt 
sorgten dafür, dass die kleinen Besucher viel über das richtige 
Zähneputzen lernen konnten – spielerisch und mit ganz viel Herz.

Unser Dank gilt allen, die diesen Tag ermöglicht haben: Allen groß-
zügigen Spendern von Verbandsmaterialien, dem Elternbeirat, 
der Praxis Dr. Haupt, Frau Dr. Müller, den tatkräftigen Helferinnen 
und Helfern sowie dem Kreissportbund für die großartigen Bewe-
gungsmaterialien und nicht zu vergessen – unser tolles Kita-Team. 

Es war ein wundervoller Tag voller Freude, Lachen, neuen Erfah-
rungen und ganz viel Bewegung. Unsere Kinder haben gelernt, 
was wirklich zählt: gesunde Ernährung, viel Bewegung und liebe 
Menschen, die sie im Leben begleiten und stärken.

Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Tag sagen alle Kleinen 
und Großen aus dem Bonifatius Kindergarten.

Sabine Klemm
Leiterin Kita St. Bonifatius

Neuigkeiten aus dem Kinderland Ringleben

Gesunde Brotdose

Gemeinsam mit der 
AOK fand am 14. 
Mai 2025 ein El-
tern-K ind-Akt ions- 
Nachmittag im Kinder-
land Ringleben statt. 
Es ist wichtig, schon 
die Kleinsten an ge-
sunde Lebensmittel 
heranzuführen. 

Gerade deshalb sollte 
man Kindern stets 
frische Lebensmittel 
anbieten. Das trai-
niert zum einen Ge-

schmacksvorlieben, schafft aber darüber hinaus ein Bewusstsein 
für gesundes Essen. Je kleiner die Kinder sind, umso bunter darf 
es in der Brotdose sein. 

Starke Kinder brauchen innere Balance. Das Modul stärkt mit sei-
ner „Fühl mich gut“-Insel soziale Kompetenzen, fördert Entspan-
nung und hilft, ein positives Selbstbild zu entwickeln.

An diesem Tag stellten die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern 
einen herzhaften und einen süßen Aufstrich her. Es wurde fleißig 
geschnippelt, gerührt und natürlich gekostet…lecker, lecker!

Die fertigen Aufstriche sind sehr gut geworden und wurden von 
allen Teilnehmern genüsslich verkostet. Nach diesem informa-
tiv-gesunden Austausch freuen sich Groß und Klein auf bunte 
Brotdosen.

Vielen Dank an Mary Gießler und natürlich die AOK, die diesen 
tollen Nachmittag für uns ermöglicht haben!
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Arbeitseinsatz im Kinderland 

Ausgeruht, mit einem kraftvollen Paket Energie unter dem Arm, 
ging es am 17. Mai 2025 zum Arbeitseinsatz ins Kinderland nach 
Ringleben. Viele Eltern und ihre Kinder packten tatkräftig mit an.  
Es wurden Fenster geputzt und der Außenbereich neu gestaltet, 
Rindenmulch wurde aufgefüllt und neue Pflanzen gesetzt.

In dieser Konstellation ist es schon fast zur Tradition geworden, 
mit Kraft und Schweiß sowie Engagement und Freude einen klei-
nen Beitrag für das Kinderland Ringleben zu leisten. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen und unsere Kita erstrahlte im neuen Glanz. 
Viel war geschafft, als wir am Nachmittag das Gelände mit einem 
zufriedenen Gefühl wieder verließen.

Vielen Dank für das freiwillige Engagement aller Beteiligten. Auf 
dass unser Außengelände wieder neu erblüht und unseren Kids 
einen erlebnisreichen Wohlfühlplatz bietet. Weiterhin danken wir 
recht herzlich Hanjo Pätz vom „Forstservice Golmsdorf“ für das 
sponsern der Holzhackschnitzel.

Kirsten Gebauer
Erzieherin im Kinderland Ringleben e.V.

Die Grundschule Udestedt berichtet

Ausflug zur Bäckerei Bergmann 
in Frömmstedt

Am 6. Mai 2025 war die Klasse 2a bei der Bäckerei Bergmann in 
Frömmstedt. Dort haben uns viele Bäckereimitglieder etwas er-
zählt. Es war spannend, es zu beobachten. Wir sind zuerst mit dem 
Bus hergefahren. Dann haben wir uns hingesetzt. Nun wurden wir 
in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine hat etwas über die Ernäh-
rungspyramide gelernt, die andere war in der Fabrik. 

Wir haben auch gemeinsam Pizza belegt. Wir sollten Lebensmittel 
der Pyramide zuordnen. Zum Beispiel Milch, Milchprodukte, Fisch, 
Fleisch und Eier. Danach sollten wir die Bilder, die zu diesen Pro-
dukten passen, auf die Pyramide aufkleben. Als Nächstes sollten 
wir eine Anstatt-Tabelle ausfüllen, wo zum Beispiel draufstand: 
anstatt Fisch in der Pfanne lieber im Backofen. Danach gab es ein 
Quarkbällchen zur Belohnung. 

Dann waren wir in der Fabrik. Wir haben zuerst gesehen, wie 
Brötchen gebacken werden. Als Erstes wurde Teig in einer riesig- 

großen Schüssel in eine Maschine gekippt. Die hat dann daraus 
kleine Kreise geformt. Diese wurden dann wiederum zu der läng-
lichen Brötchenform. Nur noch kleiner. Ein Mitarbeiter namens 
Ralf hat uns erklärt, dass hier in einer Stunde 13.000 Brötchen 
hergestellt werden. Danach kamen sie in einen kalten Raum. Jeder 
durfte mal in das -24C kalte Zimmer gehen. 

Wir haben auch gesehen, wie Brot hergestellt wird. Ein Stück Teig 
wird in einen heißen Ofen über ein Laufband geschoben. Dann 
steht da die Zeit, die es braucht. Wir haben runtergezählt, wie lan-
ge es braucht. Danach sind wir zu einem anderen Raum gegangen. 
In diesem Zimmer haben die Mitarbeiter Zitronenröllchen herge-
stellt. Wir durften alle die Creme probieren.

Als Nächstes sind wir in einen Raum gegangen, in dem eine Frau 
Torten hergestellt hat. Wir durften uns auch ein Stück von einem 
anderen Kuchen nehmen. Danach sind wir wieder zurückgegan-
gen. Inzwischen waren die Röllchen fertig. Wir durften auch sie 
kosten. Als Letztes sind wir zu einem LKW gegangen. Wir durften 
hinten im Container mitfahren.

Dann ist die Klasse auf den Frömmstedter Spielplatz gegangen. Es 
gab dort ein tolles Klettergerüst. Danach sind wir wieder in die 
Bäckerei und wir haben unsere Pizzen gegessen. Danach sind wir 
mit dem Bus nach Sömmerda gefahren und sind dort im Park auf 
den Spielplatz gegangen. Es war ein toller Tag.

Wandertag auf den Petersberg nach Erfurt

Am 15. Mai 2025 ist die Klasse 2a zum Petersberg nach Erfurt ge-
fahren. Wir sind als erstes mit einem Fahrstuhl hoch auf den Berg 
gefahren. Danach haben alle Kinder, als wir oben waren, Früh-
stückspause gemacht. Wir hatten eine tolle Aussicht gehabt. Dann 
hat uns eine Frau namens Johanna vieles über den Petersberg und 
seine Gebäude erzählt. Anschließend hat sie uns einen Platz von 
einem eingestürzten Kloster gezeigt. Sie hat uns vieles darüber er-
klärt.

Ein Mann namens Dagobert wollte hier einen Schatz von einem 
König finden. Er hatte aber nichts gefunden. Es wurden überall 
viele Löcher gegraben. Wir durften in der Zitadelle Petersberg 
als Rätsel selbst einen Schatz finden. Wir haben in allen Räumen 
der Horchgänge nach Zetteln gesucht. Wir haben eine Truhe mit 
Taschenlampen gefunden, damit wir in die Luftschächte leuchten 
konnten. Am Ende haben wir die Schatztruhe mit Gummibärchen 
und einer Goldmünze gesehen und haben uns gefreut. 
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Feuerwehrfrauenpower in Straußfurt

Ein unvergesslicher Abend voller Spaß, 
Technik und Tanz

Am 24. Mai 2025 machten sich die Feuerwehrmädels auf den Weg 
nach Straußfurt zur diesjährigen Feuerwehrfrauenparty. Eingela-
den hatte Lea Pokorny, die engagierte Frauensprecherin des Kreis-
feuerwehrverbandes Sömmerda, neben den Kameradinnen der 
Freiwilligen Feuerwehren auch die Vorstandsmitglieder des Kreis-
feuerwehrverbands. Für alle hatte sie wirklich ein tolles Programm 
auf die Beine gestellt.

Los ging’s ganz entspannt mit einer gemütlichen Kaffeerunde, bei 
der uns eine große Auswahl an liebevoll selbstgebackenen Kuchen 
erwartete – ein echter Genuss! Danach übernahm Gemeinde-
brandmeister Michael Pusch das Kommando und führte uns durch 
die Feuerwehr Straußfurt. Neben spannenden Einblicken in Ein-
satzfahrzeuge und Ausrüstung durften wir sogar selbst mal den 
Wasserwerfer ausprobieren – das war definitiv ein Highlight!

Und als wäre das nicht schon kurios genug, wurde uns auch das 
„Kamel von Straußfurt“ gezeigt. Kein echtes Tier, sondern ein Fleck 
an der Wand der Fahrzeughalle, der verdächtig an ein Kamel erin-
nert. Wer’s nicht glaubt: Vorbeischauen lohnt sich!

Im Anschluss wurde der Grill angeschmissen und wir haben uns 
mit den Mädels durch die bunte Cocktailkarte getestet – rein aus 
Recherchegründen natürlich. Beim Abendessen gab es dann eine 
fantastische Auswahl an Salaten und Leckereien vom Rost. Hier 
noch einmal ein großes Lob an alle fleißigen Helfer:innen! Für die 
richtige Partystimmung sorgte DJ Extend – mit seiner Musik hielt 
es niemanden lange auf dem Stuhl. Die Tanzfläche war voll, die 
Stimmung bestens!

Ein riesengroßes Dankeschön geht an den Feuerwehrverein 
Straußfurt. Die Scheune war mit viel Liebe zum Detail dekoriert 
und perfekt vorbereitet. Kuchen, Salate, Organisation – einfach 
alles hat gepasst. Vielen Dank für diesen großartigen Abend und 
eure herzliche Gastfreundschaft!

Der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbands Sömmerda e.V. 

Veranstaltungshinweise

Stadtführung durch die Kinderstadt

Aufgrund der vielen Nachfragen bieten wir in den Kidstown- 
Wochen die Citytour für Erwachsene an. Das ist etwas ganz Beson-
deres, denn eigentlich dürfen nur Kinder in die Stadt. 

In diesem Jahr ist die Citytour noch kostenlos, aber wer weiß, was 
in der nächsten Stadtratssitzung von den Kindern entschieden 
wird…

Tina Köth
ASB-Kreisverband Sömmerda/Artern

Zum Mittag sind wir in das Restaurant Schnitzler gelaufen und ha-
ben dort gegessen. Das war lecker. Danach sind wir zum Spielplatz 
in der Nähe spaziert. Wir hatten viel Spaß haben und haben schön 
gespielt. Es war ein toller Tag.

Reporter Jari aus der Klasse 2a

Vereine und Verbände

Erfolgreicher Schülerfreiwilligentag

Ein großes Dankeschön den Schülern der Klasse 8c 
des Kölledaer Prof. Hoffmann Gymnasiums und der 
ELSA 

Auf Einsatzstellensuche für den Schülerfreiwilligentag, den die 
Ehrenamtsagentur ELSA des Landratsamts Sömmerda für den 5. 
Juni 2025 ankündigte, meldete ich sofort Interesse an: Seit Jahren 
riefen einige Geländer im Ortsteil Frohndorf um Hilfe nach Farbe, 
die den nagenden Rost, der mächtig blühte, zum Schweigen brin-
gen sollte.

Mit Glück meldeten sich acht Schüler tatsächlich mit handwerk-
lichem Interesse für diese Streicharbeiten an und erledigten am 
Tag mit wirklich engagiertem Einsatz und offensichtlichem Spaß 
an der Arbeit diese Geländer-Lackierungen. Mit Wohlwollen er-
hielten die Fleißigen eine kleine Mittagsstärkung, die sie gern an-
nahmen.

Für die Beschaffung der Utensilien, also Pinsel, Farbe, Werkzeug 
usw. sicherte die ELSA ebenso die Beschaffung bzw. Kostenüber-
nahme zu, was für uns im Ortsteil doppelt wog, denn seit Jahren 
waren diese Arbeiten auch deshalb vernachlässigt worden. Ein 
voller Erfolg für uns im Ortsteil, im landesweiten Aktionstag der 
Thüringer Ehrenamtsstiftung diesen „Bonus“ erhalten zu haben. 
Allen Organisatoren, insbesondere den Schülern der Klasse 8c so-
wie der ELSA des Landratsamts Sömmerda herzlich Danke!

Heike Streckhardt 
Ortsteilbürgermeisterin Orlishausen/Frohndorf
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145 Jahre Feuerwehr Bilzingsleben

Freitag, 20. Juni bis Sonntag, 22. Juni
Sportplatz Bilzingsleben

Irish Folk auf der Funkenburg

Buttstädt Kreativ: Erster Kreativmarkt

Samstag, 21. Juni, 13.00 bis 17.00 Uhr
Camposanto Buttstädt

Private Näher, Töpfer, Stricker, Maler, Bastler und viele andere zei-
gen ihre Werke sowie ihr Handwerk. Es gibt Mitmachaktionen und 
auch das ein oder andere zu kaufen. Im Rahmen des Markts findet 
auch der Quipday der Weimarer Patchworkgruppe statt. Für Ku-
chen und Getränke ist gesorgt.

Weitere Programmhöhepunkte:
14.00 Uhr	 Buchlesung
15.00 Uhr	 Modenschau der besonderen Art

Bei schlechtem Wetter findet der Markt in der Michaeliskirche 
statt. Wir freuen uns auf viele Besucher.

Kultursommer in Dorfkirchen

Konzert mit dem Ensemble „Voicemade“ 
Samstag, 21. Juni, 19.00 Uhr

St. Petri Kirche Leubingen

„Leipziger allerlei – Aus Leipzig in die weite Welt“: Das Vo-
kalsextett „Voicemade“ hat seine Wurzeln in der für ihre hochqua-
litative A-Cappella-Szene bekannten Musikstadt Leipzig. Seit 2017 
begeistert das gemischtstimmige Ensemble sein Publikum mit ab-
wechslungsreichen Konzertprogrammen in ganz Europa.

Das Repertoire von „voicemade“ ist äußerst vielfältig, reicht es 
doch von geistlichen Werken der Renaissance und barocken Mo-
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tetten bis hin zur zeitgenössischen Musik. Und so runden weltliche 
Werke aller Epochen sowie Arrangements bekannter Pop- und 
Jazz-Songs das facettenreiche Programmangebot des Ensembles 
ab. Viel musikalische Abwechslung ist also garantiert, ein faszinie-
render Klang ebenso. Und das alles komplett VOICEMADE.

„Voicemade“ waren bereits vor zwei Jahren zu Gast in St. Petri 
in Leubigen und haben das Publikum mit ihrer Stimmenvielfalt 
begeistert. So entstand der Wunsch nach einem „Wiederhören“. 
Wir laden herzlich ein, dieses einmalig schöne Konzert in unserer 
Dorfkirche mit ihrer tollen Akustik zu genießen.

Kirchengemeinde Leubingen

Lichterfest in Kölleda

Hoffest in Niederbösa

Johannistag in Hardisleben
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Frühstück für Senioren in Weißensee

Johannistag in Kölleda

21. Sömmerdaer Entenrennen 

Samstag, 28. Juni, ab 15.00 Uhr
Kanukanal Sömmerda

Das Schuljahresende naht und damit auch das Entenrennen vor 
den wohlverdienten Sommerferien. Zum 21. Entenrennen am 

28. Juni 2025 sind wieder 5.000 
Plastik-Enten startklar zum Wett-
schwimmen auf dem Kanukanal 
und suchen die Gewinner für 
Reisen von zwei Personen in das 
wunderschöne Dreiländereck an 
der Donau oder die Elbmetropole 
Hamburg. Aber auch andere at-
traktive Preise wie ein E-Scooter, 
Fahrradgutscheine und eine Spie-
lekonsole dürften vor allem die 
jungen Besitzer einer Rennlizenz 
begeistern. Ein Balkonkraftwerk 
sucht ebenfalls einen Betreiber.

Mit dem Entenrennen in diesem 
Jahr werden die Kreisverkehrs-
wacht, der FSV Sömmerda, der 

Verein „Kultur im Sinn“, die Heimatfreunde Leubingen, der Förder-
verein der St. Bonifatius Kindereinrichtung und der Förderverein 
des Gymnasiums „Albert Schweitzer“ Sömmerda gefördert.

Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm beginnt ab 15.00 Uhr 
und dürfte vor allem Kinder und Jugendliche begeistern. Zur Stär-
kung von Jung und Alt gibt es Kaffee, selbst gebackenen Kuchen, 
Eis, Getränke sowie Bratwurst und Rostbrätel vom Grill.

Der Verkauf der Rennlizenzen läuft bereits auf Hochtouren und ein 
Großteil wartet mit seinen Besitzern gespannt auf den Ausgang 
des Rennens. Bis zum Renntag erhalten Interessenten Lizenzen 
in der Goldschmiede Lompe, bei Optiker Feistner, in der Bäckerei 
Seiler, der Stadtinformation Sömmerda, bei den begünstigten Ver-
einen sowie im Direktverkauf bei den Rotariern.

Der Rotaryclub und Kanuclub freuen sich auf ihre Gäste bei hof-
fentlich schönem Wetter.

Harald Steglich

Orgelkonzert in Großneuhausen
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Beachparty im Streitseebad

4. Eltern-Kind-Seifenkistenrennen

Sportnachrichten

Pokaltriumph: Frauen holen Triple

Die Frauen vom SV Frohndorf/Orlishausen holten nach dem Hal-
lenkreismeister und dem Kreisoberligameister jetzt noch den Kreis- 

pokal 2024/2025 nach Frohndorf. Am 31. Mai 2025 standen die 
Frauen des SV Frohndorf/Orlishausen im Pokalfinale dem FSV Köl-
leda gegenüber. Die Partie lebte von der Spannung. Nach regulärer 
Spielzeit und Verlängerung ging es nach 0:0 ins Elfmeterschießen, 
das der SV Frohndorf/Orlishausen mit 4:3 gewann. Glückwunsch 
an das gesamte Team, welches in diesem Jahr auch das 25-jährige 
Jubiläum des Frauenfußballs beim Sportverein feiern kann. 

Am 21. Juni um 14.00 Uhr spielen die Ehemaligen gegen das heu-
tige Team. Für Speisen und Getränke ist gesorgt:
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